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1 Ziel und Zweck  

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen, inkl. Prüfungsordnung zum Qualifikationsverfahren 

(QV) mit Abschlussprüfung und deren Anhänge konkretisieren die in der Bildungsverordnung und 

im Bildungsplan enthaltenen Bestimmungen. 

Diese richten sich an die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im Betrieb, die Lernenden sowie die 

Prüfungsexpertinnen und -experten.  

2 Grundlagen 

Als Grundlagen für diese gelten: 

— Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10), insbesondere 

Art. 33 bis Art. 41  

— Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101), insbesondere 

Art. 30 bis Art. 35, Art. 39 sowie Art. 50  

— Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in 

der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241), insbesondere Art. 6 bis Art. 14  

— Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Podologin/Podologe mit eidgenössi-

schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 29.09.2020. Massgeblich für die QV sind insbesondere Art. 

15 von 20.  

— Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung Podologin/Podologe mit eidge-

nössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 29.09.2020.  

— Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruf-

lichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis1 

3 Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der Übersicht 

Im QV wird festgestellt, ob die kandidierende Person die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit erfor-

derlichen Handlungskompetenzen erworben hat.  

Die nachstehende Übersicht stellt die Qualifikationsbereiche samt Prüfungsform,  die Erfahrungs-

note, die Positionen, die jeweiligen Gewichtungen, die Fallnoten (Noten, welche genügend sein 

müssen) sowie die Bestimmungen zur Rundung der Noten gemäss Bildungsverordnung dar.  

Das Notenformular für das Qualifikationsverfahren und das zur Berechnung der Erfahrungsnote 

erforderliche Notenblatt ist unter https://www.berufsbildung.ch/de im Downloadcenter abrufbar. 

 
1  Herausgeber: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Dienstleistung s-

zentrum für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB.  

https://www.berufsbildung.ch/de
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Übersicht über die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei 

vorgegebener praktischer Arbeit (VPA):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Mit Bildungserlasse sind Bildungsverordnung und Bildungsplan gemeint.  

Die Gesamtnote wird auf eine  
Dezimalstelle gerundet 

In den Bildungserlassen festgehaltene Positionen 
werden auf ganze oder halbe Noten gerundet  

Qualifikationsbereich 
Praktische Arbeit als VPA 

Gewichtung 40% 

Fallnote 

Qualifikationsbereich 
Berufskenntnisse 

Gewichtung 20% 

Erfahrungsnote 

Gewichtung 20%  

Qualifikationsbereich 
Allgemeinbildung 

Gewichtung 20 % 

gemäss Verordnung des SBFI 

über die Mindestvorschriften  

für die Allgemeinbildung 

Qualifikationsverfahren 

mit Abschlussprüfung 

 

Podologin EFZ/Podologe EFZ 

Positionen 

Art. 34 Abs. 2 BBV 
Andere als halbe Noten sind nur für Durchschnitte aus den Bewertungen zulässig, die sich aus einzelnen 
Positionen der entsprechenden Bildungserlasse ergeben. Die Durchschnitte werden auf höchstens eine 
Dezimalstelle gerundet. 

a. Betreuen der Patientinnen und Patienten 
b. Ausführen von nicht operativen  

podologischen Behandlungen  
e.  Ausführen von administrativen Aufgaben 
Gewichtung 40% 

Fachgespräch 
Gewichtung 20% 

c. Anbringen von podologischen Hilfsmitteln 
und Spezialitäten  

d. Vor- und Nachbereiten des Arbeitsum- 
feldes 

Gewichtung 40% 

a. Betreuen der Patientinnen und Patienten 
Gewichtung 40% 

 

e. Ausführen von administrativen Aufgaben 
Gewichtung 20% 
 

b. Ausführen von nicht operativen podologi-
schen Behandlungen  

c. Anbringen von podologischen Hilfsmitteln 
und Spezialitäten 

d. Vor- und Nachbereiten des Arbeitsum- 
feldes 

Gewichtung 40% 

Note Unterricht in den  
Berufskenntnissen 
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4 Die Qualifikationsbereiche im Detail 

4.1 Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit 

Im Qualifikationsbereich praktische Arbeit muss die kandidierende Person zeigen, dass sie fähig 

ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht auszuführen.  

Ziel der VPA ist es anhand praxisnaher, vorgegebener Aufgaben die im Qualifikationsprofil aufge-

führten Handlungskompetenzen zu überprüfen. Grundlage für die Aufgabenstellung sind die Leis-

tungsziele aus Betrieb und überbetrieblichen Kursen gemäss Bildungsplan. Die VPA dauert 6 Stun-

den und findet im Lehrbetrieb statt. Für die Position 1 und 2 stehen insgesamt 5 Stunden und 40 

Minuten zur Verfügung.  

Geprüft werden folgende Handlungskompetenzbereiche mit den nachstehenden Gewichtungen:  

Position Handlungskompetenzbereiche Gewichtung 

1 
a. Betreuen der Patientinnen und Patienten 
b. Ausführen von nicht operativen podologischen Behandlungen  
e. Ausführen von administrativen Aufgaben 

40 % 

2 
c. Anbringen von podologischen Hilfsmitteln und Spezialitäten  
d. Vor- und Nachbereiten des Arbeitsumfeldes 

40 % 

3 Fachgespräch  20 % 

Die Note des Qualifikationsbereichs praktische Arbeit ist eine Fallnote.  

Die Bewertungskriterien sind im Prüfungsprotokoll definiert. Die Bewertung der Kriterien erfolgt in 

Punkten. Das Punktetotal ist in eine Note pro Position umzurechnen (ganze oder halbe Note).   

Beschreibung der Prüfung 

Die praktische Arbeit umfasst 

• die Behandlung von drei «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» 

• die Durchführung einer bestimmten Anzahl nicht operativer podologischer Behandlungen  

• das Anbringen einer bestimmten Anzahl podologischer Hilfsmittel und Spezialitäten  

• die Tätigkeiten zur Betreuung der Patientinnen und Patienten, zum Vor - und Nachbereiten 

des Arbeitsumfeldes und zum Ausführen von administrativen Aufgaben 

Alle kandidierenden Personen müssen drei «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» be-

handeln. Die QV-Kommission gibt für die Aufgabestellungen eine Liste mit den Handlungskompe-

tenzen und Indikationen vor. Der Betrieb wählt vorgängig bei den Indikationen die Lokalisation aus, 

die an den Modellen gezeigt wird, z.B. Indikation Clavus, der Betrieb kann wählen ob distal oder 

dorsal. Die Zuteilung der Indikationen zu den Modellen ist frei wählbar. Der Lehrbetrieb, resp. Kan-

didierende nach Art. 32 sind für die Suche der «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» 

sowie der Reserve «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» verantwortlich. Für die Prüfung 

müssen Patientinnen und Patienten als Modelle gewählt werden, die kein spezifisches  Risiko auf-

weisen, d.h. nicht Angehörige von Risikogruppen sind.  
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Der Betrieb schickt eine Beschreibung aller «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» 10 

Wochen vor Prüfungsbeginn der Chef-Expertin/dem Chef-Experten.   

Für die VPA im Betrieb gelten folgende Bedingungen: 

• Der Betrieb stellt den kandidierenden Personen die gesamte Infrastruktur, die den Mindest-
anforderungen entsprechen muss, zur Verfügung.  

• Die/der Ausbilder/in muss für die Gewährleitung der Sicherheit der Patientinnen und Pati-
enten (Modelle) im Betrieb verfügbar sein. Sie/er darf aber einzig im Prüfungsverlauf ein-
greifen, wenn die Prüfungsexpertin, der Prüfungsexperte dies verlangt.    

• Die kandidierende Person muss alle Tätigkeiten selbständig ausführen. 

• Die kandidierende Person ist für die Zeiteinteilung bei der Behandlung der drei Modelle 
verantwortlich.  

• Ein separater, geschlossener und ruhiger Raum für das Fachgespräch muss vom Betrieb 
zur Verfügung gestellt werden.  

• Die/der Ausbilder/in im Betrieb ist im Fachgespräch zur VPA nicht anwesend.  

 

Ablauf der Prüfung 

Die kandidierende Person ist aufgefordert, die Tätigkeiten und Behandlungen gemäss Aufgaben-

stellung und ihrem Behandlungsplan durchzuführen. Eine Mittagspause von 60 Minuten muss ge-

macht werden. Der Zeitpunkt der Mittagspause ist von der kandidierenden Person frei wählbar.  

Nach Abschluss der Tätigkeiten und Behandlungen hat die kandidierende Person mindestens 30 

Minuten Pause. Anschliessend wird das Fachgespräch mit den Prüfungsexpertinnen und -experten 

geführt. 

Hilfsmittel: Zulässig sind ausschliesslich die gemäss Prüfungsaufgebot erlaubten Hilfsmittel.  

Position 1 besteht aus folgenden Unterpositionen mit den nachstehenden Gewichtungen: 

1. Handlungskompetenzbereich a Betreuen der Patientinnen und Patienten: Gewichtung 40 % 

In dieser Unterposition wird überprüft, in wie weit die kandidierende Person in der Lage ist, 

die Bedürfnisse und Anliegen von Patientinnen und Patienten vor, während und nach Ab-

schluss der Behandlung zu berücksichtigen. Zudem wird erwartet, dass die kandidierende 

Person eine Befundaufnahme macht. Es wird eine Auswahl von Handlungskompetenzen 

dieses Handlungskompetenzbereiches geprüft. 

Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Behandlung von drei Modellen. 

2. Handlungskompetenzbereich b Ausführen von nicht operativen podologischen Behandlun-

gen: Gewichtung 40 %  

In dieser Unterposition wird überprüft, ob die kandidierende Person nicht operative podolo-

gische Behandlungen professionell ausführt. Es werden alle Handlungskompetenzen dieses 

Handlungskompetenzbereiches geprüft. 

Die Überprüfung erfolgt immer an drei verschiedenen Modellen, an denen unterschiedliche 

Behandlungen gezeigt werden müssen.  
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3. Handlungskompetenzbereich e Ausführen von administrativen Aufgaben: Gewichtung 20 % 

In dieser Unterposition wird überprüft, ob die kandidierende Person fähig ist, die administ-

rativen Arbeiten auszuführen, die es nebst der eigentlichen podologischen Behandlungen 

zu erledigen gilt. Es wird eine Auswahl von Handlungskompetenzen dieses Handlungskom-

petenzbereiches geprüft. 

Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Behandlung von drei Modellen. 

Position 2 besteht aus folgenden Unterpositionen mit den nachstehenden Gewichtungen: 

1. Handlungskompetenzbereich c Anbringen von podologischen Hilfsmitteln und Spezialitäten: 

Gewichtung 60 %  

In dieser Unterposition wird überprüft, ob die kandidierende Person podologische Hilfsmittel 

und Spezialitäten professionell anbringt. Es wird eine Auswahl von Handlungskompetenzen 

dieses Handlungskompetenzbereiches geprüft. 

Die Überprüfung erfolgt an den drei gewählten Modellen, an denen unterschiedliche podo-

logische Hilfsmittel und Spezialitäten angebracht werden. Die Auswahl wird durch die Auf-

gabenstellung gegeben und kann nicht vom Betrieb beeinflusst werden. 

2. Handlungskompetenzbereich d Vor- und Nachbereiten des Arbeitsumfeldes:                           

Gewichtung 40 % 

In dieser Unterposition wird überprüft, ob die kandidierende Person fähig ist, das Arbeits-

umfeld angemessen vor- und nachzubereiten. Es wird eine Auswahl von Handlungskompe-

tenzen dieses Handlungskompetenzbereiches geprüft.  Die Überprüfung erfolgt im Rahmen 

der Vor- und Nachbereitung der Behandlung von drei Modellen. 

Position 3 ist das Fachgespräch: 

Im Fachgespräch führt die kandidierende Person ein Gespräch mit den Prüfungsexpertinnen 

und -experten zu den vorgängig an den Modellen ausgeführten Arbeiten. Dabei soll die kan-

didierende Person die durchgeführten Behandlungen an den Modellen kritisch würdigen und 

reflektieren. Die Prüfungsexpertinnen und -experten stellen Fragen, die sowohl die kritische 

Würdigung wie auch die Reflexion unterstützen.  

Vorbereitungsarbeiten und Fristen im Rahmen der VPA  

Im Folgenden werden die «Patientinnen-Modelle» oder «Patienten-Modelle» mit dem Begriff «Mo-
dell» bezeichnet.  

 

Was Wer  Wann 

Aufgabenstellung VPA formulieren  

Die Aufgabenstellung für die VPA wird gemäss den An-

gaben in den Ausführungsbestimmungen von der QV-

Kommission vorbereitet. 

QV-Kommission August des  

Vorjahres 

Versand der Aufgabenstellungen VPA 

Die Aufgabenstellung wird an die Betriebe verschickt. 

Geschäftsstelle SPV September des 

Vorjahres 
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Einsenden der Modellbeschreibungen 

Der Betrieb schickt eine Beschreibung aller Modelle 

(inkl. Reserve) 10 Wochen vor Prüfungsbeginn an die 

Geschäftsstelle SPV.   

Verantwortliche in den 

Betrieben und Kandi-

dierende nach Art. 32. 

10 Wochen vor 

dem Prüfungs-

termin 

Provisorische Einteilung der Prüfungsexpertinnen 

und -experten 

Es findet eine provisorische Einteilung der Prüfungsex-

pertinnen und -experten statt. 

Chef-Experte/-in Januar des  

QV-Jahres 

Aufgebot der kandidierenden Personen sowie der 

Prüfungsexpertinnen und -experten 

Versand der Aufgebote an die Kandidatinnen und Kan-

didaten. 

Versand der Aufgebote an die Prüfungsexpertinnen 

und -experten. 

Chef-Experte/-in Februar des 

QV-Jahres 

Prüfungsexpertenschulung 

(inkl. Prüfungsprotokollen) 

Schulung und Information der Prüfungsexpertinnen 

und -experten über Erfahrungen am letzten QV, Anpas-

sungen an Fragestellungen und Bewertungsrastern. 

Chef-Experte/-in März des  

QV-Jahres 

Durchführung der Prüfung  

Die kandidierenden Personen werden von zwei Prü-

fungsexpertinnen und -experten geprüft. Die Prü-

fungsexpertinnen und -experten erfassen eine ge-

meinsame Version des Bewertungsprotokolls. 

Kandidierende Person 

Prüfungsexpertinnen 

und -experten 

 

April / Mai des 

QV-Jahres 

Resultate (Bewertungsprotokolle) an Geschäfts-

stelle SPV senden (inkl. Rückmeldung zur Prüfung) 

/ Auf Plattform erfassen/hochladen 

Die Prüfungsexpertinnen und -experten senden ihre 

Bewertung in Form ausgefüllter Protokolle an die Ge-

schäftsstelle SPV. Zudem geben sie eine Rückmel-

dung zum Verlauf der Prüfung. 

Prüfungsexpertinnen 

und -experten  

Am Ende des 

Prüfungstages 
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4.2 Qualifikationsbereich Berufskenntnisse 

Im Qualifikationsbereich Berufskenntnisse wird geprüft, ob die kandidierende Person die Kenntnisse 

erworben hat, die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit nötig sind. Die Prüfung findet gegen Ende der 

beruflichen Grundbildung statt und dauert 3 Stunden. 

Ziel des Qualifikationsbereichs Berufskenntnisse ist es anhand praxisnaher und handlungskompe-

tenzorientierter Prüfungsaufgaben zu überprüfen, ob die kandidierende Person das notwendige 

Fachwissen und theoretische Ansätze in den beruflichen Kontext einbetten kann. Im Sinne der 

Handlungskompetenzorientierung wird mit Prüfungsaufgaben in Form von konkreten Beispielen aus 

dem Arbeitsalltag (Situationen / Fälle) geprüft.  

Die Abschlussprüfung im Qualifikationsbereich Berufskenntnisse dauert 3 Stunden.  

Der Qualifikationsbereich Berufskenntnisse wird schriftlich geprüft und umfasst die folgenden Hand-

lungskompetenzbereiche in nachstehender Dauer und mit den nachstehenden Gewichtungen:   

Position Handlungskompetenzbereiche Prüfungsform/Dauer Gewichtung 

  schriftlich  

1 a. Betreuen der Patientinnen und Patienten 70 Min. 40 % 

2 
b. Ausführen von nicht operativen podologischen Behandlungen  

c. Anbringen von podologischen Hilfsmitteln und Spezialitäten 

d. Vor- und Nachbereiten des Arbeitsumfeldes 

70 Min. 40 % 

3 e. Ausführen von administrativen Aufgaben 40 Min. 20 % 

Hilfsmittel: Zulässig sind ausschliesslich die gemäss Prüfungsaufgebot erlaubten Hilfsmittel.  

4.3 Qualifikationsbereich Allgemeinbildung 

Der Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des SBFI über Min-

destvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241).  
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5 Erfahrungsnote 

Die Erfahrungsnote ist in der Bildungsverordnung geregelt. Das zur Berechnung erforderlichen No-

tenblatt ist unter https://www.berufsbildung.ch/de im Downloadcenter  abrufbar. 

6 Angaben zur Organisation 

6.1 Anmeldung zur Prüfung und Anträge auf Nachteilsausgleich 

Die Anmeldung zum QV erfolgt via Berufsbildungsbehörde des jeweiligen Kantons. 

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis spätestens 31. Dezember vor der regulären Prüfungsses-

sion mit den erforderlichen Unterlagen bei der Berufsbildungsbehörde des jeweiligen Kantons ein-

zureichen. 

6.2 Organisatorische Rahmenbedingungen 

Ort und Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich, die genaue Adressen und Bezeichnungen werden 

auf den Aufgeboten kommuniziert. 

Die Kandidaten haben sich bei jedem Prüfungsteil vor Ort mittels amtlichem Ausweis zu identifizieren. 

Der Prüfungsarbeitsplatz der VPA erfüllt die Vorgaben des Verzeichnisses der Mindesteinrichtung ei-

ner Podologie-Praxis (www.podologie.ch). 

6.3 Zulässige Hilfsmittel, Materialien, Werkzeuge und Geräte pro Prüfungsteil 

(inkl. KI) 

Berufskenntnisse schriftlich: Die BK-Prüfung ist eine Openbook-Prüfung. Die Lernenden dürfen auf die 

eigenen Notizen im OneNote zurückgreifen und das beook als Nachschlagewerk einsetzen. Ebenfalls 

dürfen Sie einen Taschenrechner (nicht das Handy) gebrauchen. 

Praktische Arbeit (VPA): Als erlaubte Hilfsmittel gelten alle im Verzeichnis der Mindesteinrichtung einer 

Podologie-Praxis (www.podologie.ch) aufgeführten. Für den mündlichen Teil dürfen die von Ihnen er-

stellte Arbeiten während der VPA (z.B. Orthese) sowie Anamnesekarten verwendet werden. 

6.4 Verstösse gegen die Prüfungsordnung und Nichterscheinen zur Prüfung 

Verstösse gegen die Prüfungsordnung werden geahndet. In den folgenden Fällen gelten die betroffe-

nen Prüfungsteile als nicht bestanden: 

a) verspätete Abgabe von schriftlichen Arbeiten ohne wichtige Gründe, 

b) Abgabe von Plagiaten oder von anderweitig nicht selbständig erarbeiteten schriftlichen Arbeiten, 

c) Begehen unredlicher Handlungen oder Verschaffung unerlaubter Vorteile an Prüfungen, namentlich-

durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder durch Kommunikation mit Dritten, 

d) Verstoss gegen Anweisungen der Prüfungsleitung. 

Ein Prüfungsteil gilt ebenso als nicht bestanden, wenn er ohne wichtige Gründe nicht angetreten oder 

abgebrochen wird. 

• Geringfügige Verstösse gemäss führen zu einem angemessenen Notenabzug im betroffenen 

Prüfungsteil. 

https://www.berufsbildung.ch/de
http://www.podologie.ch/
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• Schwerwiegende Verstösse gemäss führen zum Nichtbestehen des gesamten Qualifikations-

verfahrens. 

• Die nicht bestandenen Prüfungsteile beziehungsweise das gesamte Qualifikationsverfahren 

können frühestens beim nächsten ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. 

6.5 Verhinderung oder Prüfungsabbruch (inkl. Verspätung)  

Verspätetes Eintreffen muss umgehend der Geschäftsstelle SPV (telefonisch; wenn nicht erreich-

bar, per E-Mail gemäss Kontaktangaben des Prüfungsaufgebotes) gemeldet werden. Bei unver-

schuldeter Verspätung kann eine Nachprüfung angesetzt werden. Selbstverschuldete Verspätun-

gen führen in der Regel zum nicht bestehen des jeweiligen Qualifikationsbereichs. 

Nachprüfungen 

Kandidatinnen und Kandidaten, die aus entschuldbaren Gründen (namentlich ärztlich bestätigte 

Krankheit oder Unfall) nicht am Qualifikationsverfahren oder an Teilen davon teilnehmen können, 

haben die Möglichkeit, die versäumten Prüfungen nach Wegfall des Hinderungsgrundes im Rah-

men einer Nachprüfung abzulegen. 

Damit eine Nachprüfung bewilligt werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

– Die Absenz ist spätestens eine Stunde vor Prüfungsbeginn telefonisch zu melden. Zu beachten 

ist hierzu die Telefonnummer auf dem Prüfungsaufgebot. SMS, WhatsApp oder ähnliche Mitteilun-

gen sind unzulässig. 

– Ein ärztliches Zeugnis ist innerhalb von 48 Stunden an qv-arztzeugnis@ag.ch einzureichen. 

Zeugnisse, die rückwirkend, ohne Dauerangabe oder von Angehörigen ausgestellt sind, werden 

nicht anerkannt. 

– Nach vollständiger Genesung, spätestens bis 30. September, muss die Kandidatin oder der 

Kandidat aktiv Kontakt mit der Prüfungsleitung aufnehmen, um den Nachprüfungstermin zu ver-

einbaren. 

Nachprüfungen finden in der Regel bis Ende November des Prüfungsjahres statt. Erfolgt keine 

fristgerechte Meldung oder wird kein gültiges Arztzeugnis eingereicht, erlischt der Anspruch auf 

eine Nachprüfung, und der betroffene Prüfungsteil gilt gemäss § 36 VBW als nicht bestanden. 

6.6 Bestehen der Prüfung  

Die Bestehensregeln sind in der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Podolo-

gin/Podologe EFZ verankert. 

6.7 Mitteilung des Prüfungsergebnisses 

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse erfolgt durch die Kantone und richtet sich nach deren kan-

tonalen Bestimmungen. 

6.8 Prüfungswiederholungen  

Die Bestimmungen zu den Wiederholungen sind in der Verordnung des SBFI über die berufliche 

Grundbildung Podologin/Podologe EFZ verankert. 

6.9 Hinweise zur Akteneinsicht 

Informationen zur Akteneinsicht sind zu finden unter www.podologie.ch «Merkblatt Akteneinsicht».  

 

http://www.podologie.ch/
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6.10 Vorgehen bei Beanstandungen/Rekursen durch Kandidierende 

(Rekursverfahren/Rechtsmittel) 

Beanstandungen/Rekurse gegen das Prüfungsresultat (Endnote) sind gemäss Rechtsbelehrung der 

Eröffnung einzureichen. 

6.11 Archivierung 

Die Aufbewahrung der Prüfungsakten richtet sich nach kantonalem Recht.  

Inkrafttreten 

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen, inkl. Prüfungsordnung zum Qualifikationsverfahren 

mit Abschlussprüfung für Podologin EFZ und Podologe EFZ treten am 1. Februar 2026 in Kraft und 

gelten bis zum Widerruf. 
 
 
Sursee, 1. Februar 2026 
 
Schweizerischer Podologen-Verband SPV 
Präsident Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität /  
Vizezentralpräsident SPV 

 
 
 
 

Mario Malgaroli 

Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität hat anlässlich ihrer Sitzung vom 

3. November 2021 zu den vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 

Abschlussprüfung für Podologin EFZ und Podologe EFZ Stellung bezogen.  Ergänzungen zur Prü-

fungsordnung wurden zirkularisch per 1. Februar 2026 durch die Schweizerische Kommission für 

Berufsentwicklung und Qualität genehmigt. 
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Anhang Verzeichnis der Vorlagen 

Dokumente Bezugsquelle 

Prüfungsprotokoll VPA Schweizerischer  
Podologen-Verband SPV 

https://www.podologie.ch 

Rubrik «Ausbildung / Grund-
bildung» 

 

Formulare VPA 

- Formular Auftrag 

- Formular Aufgabenstellung 

- Formular Beispiel VPA Kombinationen  

 

Schweizerischer  
Podologen-Verband SPV  

https://www.podologie.ch 

Rubrik «Ausbildung / Grund-
bildung» 

Notenformular für das Qualifikationsverfahren 

Podologin EFZ/Podologe EFZ 

Vorlage SDBB | CSFO 
https://www.berufsbil-
dung.ch   

Notenblatt zur Berechnung der Erfahrungsnote in der Berufsfachschule Vorlage SDBB | CSFO 
https://www.berufsbil-
dung.ch  
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